
Stadt Weißenfels 02.01.2023
Fachbereich II

Sitzungsvorlage 216/2023 öffentlich

TOP: 1. Änderung Gefahrenabwehrverordnung

Beratungsfolge Sitzungstag TOP

Hauptausschuss 23.01.2023

Stadtrat 26.01.2023

Einbeziehung des Senioren- und/oder Behindertenbeirats

Finanzierung:
Mittel stehen bereit ja Nein, jedoch apl üpl
im Budget:
aus dem lfd. Haushalt: Deckung in Budget Nr.
aus VE / Resten: aus Produkt:

aus SK / USK
KSt: aus Maßnahme-Nr.
SK: Ansatz auf SK
USK: noch verfügbar im SK
Unterschrift
Budgetverantwortlicher

Mitzeichnung im Bedarfsfall: Unterschrift
Zustimmung eines anderen
Budgetverantwortlichen

Bestätigung durch Amt Finanzen
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Sachstandsbericht:

Nach Veröffentlichung der neuen Gefahrenabwehrverordnung im Amtsblatt des
Monats Dezember 2022 wurde festgestellt, dass die Nummern 14 und 15 des § 17
Absatz 1 eine falsche Ziffer enthalten bzw. auf einen falschen Paragraphen
verweisen. Dieser Fehler wird mit dieser Änderung entsprechend korrigiert.

Trauer
Fachbereichsleiter
Bürgerdienste

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt die 1. Änderung der
Gefahrenabwehrverordnung für das Gebiet der Stadt Weißenfels.

Martin Papke
Oberbürgermeister

Anlagen:
1. Änderung zur Gefahrenabwehrverordnung


